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DE 

ANHANG IV 

Struktur der ELER-Haushaltscodes (F109) 

1. ELER-PROGRAMMPLANUNGSZEITRAUM 2014-2020: 

1.1. Einleitung 

Für den ELER (Programmplanungszeitraum 2014-2020) gibt es im 

Eingliederungsplan des EU-Haushalts nur einen einzigen Haushaltsposten, nämlich: 

„05046001“. 

Da die Haushaltscodes bis zu 15 Ziffern umfassen, können die verbleibenden 

7 Ziffern zur weiteren Identifizierung der Ausgaben verwendet werden. Dies 

ermöglicht einen Abgleich von aus unterschiedlichen Quellen stammenden Daten auf 

Ebene von Haushaltsjahr, Zahlstelle, Maßnahme und Programm. 

1.2. Struktur eines Haushaltscodes 

Die Haushaltscodes müssen die Struktur „05046001 MM RRR PP“ aufweisen. Die 

ersten 8 Ziffern sind konstant: „05046001“. Die unmittelbar darauf folgenden 

2 Ziffern „MM“ bezeichnen die betreffende Maßnahme.  

Code Maßnahme
1
 

01 Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen (Artikel 14) 

02 Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste (Artikel 15) 

03 Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (Artikel 16) 

04 Investitionen in materielle Vermögenswerte (Artikel 17) 

05 Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastrophenereignisse geschädigtem landwirtschaftlichem 

Produktionspotenzial sowie Einführung geeigneter vorbeugender Aktionen (Artikel 18)  

06 Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Unternehmen (Artikel 19) 

07 Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten (Artikel 20) 

08 Investitionen in die Entwicklung von Waldgebieten und Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern (Artikel 21 

bis 26) 

09 Gründung von Erzeugergemeinschaften und -organisationen (Artikel 27) 

10 Agrarumwelt- und Klimamaßnahme (Artikel 28) 

11 Ökologischer/Biologischer Landbau (Artikel 29) 

12 Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie (Artikel 30) 

13 Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete (Artikel 31 und 32) 

14 Tierschutz (Artikel 33) 

15 Waldumwelt- und -klimaleistungen und Erhaltung der Wälder (Artikel 34) 

16 Zusammenarbeit (Artikel 35) 

17 Risikomanagement (Artikel 36 bis 39) 

18 Finanzierung von ergänzenden nationalen Direktzahlungen in Kroatien (Artikel 40) 

19 Unterstützung für die lokale Entwicklung - LEADER (CLLD – von der örtlichen Bevölkerung betriebene 

Maßnahmen zur lokalen Entwicklung) (Artikel 42, 43 und 44) 

20 Technische Hilfe (Artikel 51) 

                                                            
1  Es wird auf die betreffenden Artikel der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 Bezug genommen. 
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97 113 - Vorruhestand2 

98 131 - Einhaltung von auf EU-Vorschriften beruhenden Normen² 

99 341 - Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen und Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien² 

 

Die nächsten drei Ziffern „RRR“ geben die Kombination von Artikeln an, auf deren 

Grundlage der Höchstsatz der ELER-Beteiligung festgelegt wurde: 

- Die erste Ziffer steht für „Kategorie der Beteiligungssätze“; 

- die zweite Ziffer für „Abweichungen/Sonstige Zuweisungen“; 

- die dritte Ziffer für die Anwendbarkeit von Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe d1 und 

Buchstabe g1 sowie von Artikel 24 Absatz 13. 

Erste Ziffer Artikel1 Kategorien der Beteiligungssätze 

1 Artikel 59 

Absatz 3 

Buchstabe a 

Weniger entwickelte Regionen, Regionen in äußerster Randlage und kleinere Inseln des 

Ägäischen Meeres im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 229/2013 

2 Artikel 59 

Absatz 3 

Buchstabe b 

Regionen, deren Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2007-2013 weniger als 75 % des Durchschnitts 

der EU-25 für den Bezugszeitraum betrug, deren Pro-Kopf-BIP jedoch über 75 % des BIP-

Durchschnitts der EU-27 liegt 

3 Artikel 59 

Absatz 3 

Buchstabe c 

Übergangsregionen, die nicht unter Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 fallen 

4 Artikel 59 

Absatz 3 

Buchstabe d 

Übrige Regionen 

5 - Nicht weiter ausgeführte Maßnahme 

 

Zweite Ziffer Artikel1 Abweichungen/Sonstige Zuweisungen 

1 - Mainstream 

2 Artikel 59 

Absatz 4 

Buchstabe a 

Maßnahmen im Sinne der Artikel 14, 27 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, für die 

lokale Entwicklung nach LEADER gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates4 und für Vorhaben gemäß Artikel 19 Absatz 1 

Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

3 Artikel 59 

Absatz 4 

Buchstabe b 

Vorhaben, die zu den Zielen des Umweltschutzes sowie der Eindämmung des Klimawandels 

und Anpassung an seine Folgen beitragen 

4 Artikel 59 

Absatz 4 

Buchstabe c 

Finanzierungsinstrumente der Union nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 

(EU) Nr. 1303/2013 

5 Artikel 59 

Absatz 4 

Buchstabe e 

Vorhaben, die mit Mitteln finanziert werden, die dem ELER gemäß Artikel 7 Absatz 2 und 

Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 übertragen wurden 

6 Artikel 59 

Absatz 4 

Buchstabe f 

Zusätzliche Zuweisung an Portugal und Zypern 

7 - Fakultative Anpassung nach den Artikeln 10b und 136 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 

 

Dritte Ziffer Finanzierungsinstrumente auf 

Ebene der Mitgliedstaaten - 

Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe d der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

Finanzieller Beistand - 

Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe g 

der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 

Vorübergehende 

Haushaltsschwierigkeiten - 

Artikel 24 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013 

                                                            
2  Nicht weitergeführte Maßnahme aus dem Programmplanungszeitraum 2007-2013. 

3  Es wird auf die betreffenden Artikel der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Bezug genommen. 

4  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 

Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des 

Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320). 
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1 Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

2 Anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

3 Nicht anwendbar Anwendbar Nicht anwendbar 

4 Anwendbar Anwendbar Nicht anwendbar 

5 Nicht anwendbar Nicht anwendbar Anwendbar 

6 Anwendbar Nicht anwendbar Anwendbar 

7 Nicht anwendbar Anwendbar Anwendbar 

8 Anwendbar Anwendbar Anwendbar 

 

Die letzten 2 Ziffern „PP“ bezeichnen das betreffende Programm, wobei hierfür 

Zahlen zwischen „00“ und „99“ zulässig sind, die Folgendes bedeuten: 

00 Nationales Programm 

01 bis 98 Regionale Programme 

99 Netzwerkprogramm für den ländlichen Raum 

 Beispiel 

F109 = 05046001 01 431 01 bedeutet: 

05046001: Haushaltsposten „ELER-Programmplanungszeitraum 2014-2020“; 

01:  Maßnahme „Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen“ (Artikel 14); 

4:  „Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe d – Übrige Regionen“;  

3:  „Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe b - Vorhaben, die zu den Zielen des 

Umweltschutzes sowie der Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an 

seine Folgen beitragen“; 

1:  Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe d, Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe g und 

Artikel 24 Absatz 1 sind nicht anwendbar; 

01:  regionales Programm „01“. 


